Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 5. Juni 1996

1648. Richt- und Nutzungsplanung Glattfelden (Revision)

Die Gemeindeversammlung Glattfelden hat am 27. Juni 1995 die kom-
munale Richt- und Nutzungsplanung revidiert und dem privaten Ge-
staltungsplan Stocki zugestimmt. Gegen diesen Beschluss ist laut
Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen
vom 7. August 1995 ein Rekurs eingereicht worden. Gemiss Rechts-
kraftbescheinigung des Bezirksrates Biilach vom 2. August 1995 sind
dort keine Rechtsmittel eingelegt worden.

Der noch héngige Rekurs richtet sich gegen die Zuweisung des Ge-
bietes Strick zur kommunalen Landwirtschaftszone sowie gegen den in
Ziffer 2.4 Abs. 3 BO festgelegten Gewerbeanteil. Diese Festlegungen
sind daher einstweilen von der Genehmigung auszunehmen.

Die Vorlage umfasst im wesentlichen die Anpassung der Bauord-
nung an das gedanderte Planungs- und Baugesetz, einige Neueinzonun-
gen von untergeordneter Bedeutung, die Anpassung der Waldabstands-
linien an die neu festgelegten Waldgrenzen sowie die Aufhebung des
Erschliessungsplans.

Mit Schreiben vom 28. Dezember 1995 wurde der Gemeinderat zur
Anhorung zu den Genehmigungsvorbehalten beziiglich des Material-
gewinnungsgebiets Aariiti, der Ziffern 2.9 und 2.10 der Bauordnung
und Teilen von Ziffer 2b der Vorschriften zum Gestaltungsplan Stocki
eingeladen.

Im Hinblick darauf, dass gemiss Gemeindeversammlungsbeschluss
vom 27. Juni 1995 der Gemeinderat erméchtigt wurde, Anderungen an
der Richt- und Nutzungsplanung in eigener Kompetenz vorzunehmen,
sofern sie sich als Folge von Rekursentscheiden oder im Genehmi-
gungsverfahren durch den Regierungsrat als notwendig erweisen, hat
der Gemeinderat mit Beschluss vom 18. Mirz 1996 entsprechende An-
passungen am Siedlungs- und Landschaftsplan sowie der Ziffern 2.8
und 2.9 der Bauordnung vorgenommen und dem vom Grundeigentii-
mer gednderten Gestaltungsplan Stocki zugestimmt. Gegen diesen Be-
schluss wurde kein Rechtsmittel eingelegt.

In Anbetracht dessen, dass simtliche Baugebiete in der Gemeinde
groberschlossen sind, beschloss die Gemeindeversammlung die Aufhe-
bung des Erschliessungsplans. Die Gemeinde kann aus dem erwidhnten
Grund von der Pflicht zur weiteren Fiihrung eines Erschliessungsplans
entbunden werden.



-

Der Bericht gemass Art. 26 RPV liegt vor. Die Vorlage ist rechtmas-
sig, zweckmassig und angemessen (§ 5 PBG).

Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Glattfelden vom 27.
Juni 1995 revidierte und mit Beschluss des Gemeinderates vom 18.
Mirz 1996 erginzte Richt- und Nutzungsplanung sowie die Zustim-
mung zum privaten Gestaltungsplan Stocki werden unter dem Vorbe-
halt gemass Dispositiv Ziffer I genehmigt.

II. Von der Genehmigung werden infolge hiangigen Rechtsmittelver-
fahrens einstweilen ausgenommen:
a)die Zuweisung des Gebietes Strick zur kommunalen Landwirt-

schaftszone;
b)der in Ziffer 2.4 Abs. 3 BO festgelegte Gewerbeanteil.

I1I1. Die Gemeinde Glattfelden wird gestiitzt auf § 90 Abs.3 PBG von
der Pflicht zur Weiterfiihrung des Erschliessungsplans entbunden.

IV. Mitteilung an den Gemeinderat Glattfelden, 8192 Glattfelden
(unter Beilage von vier mit Genehmigungsvermerk versehenen Exem-
plaren der Revisionsvorlage), die Kanzlei der Baurekurskommissio-
nen, das Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der 6ffentlichen
Bauten.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:
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Der Grundeigentiimer des Grundstiicks Kat.-Nr. 6919 in Glattfelden
Oskar Meier, Vogelsangstrasse 11, 8180 Biilach

Setzt gesttzt auf §86 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) nachstehenden privaten Gestaltungsplan fest:

1.
a)

c)

Zweck
Ueberbauung

Vorgesehen ist eine Wohnsiedlung, aus Reiheneinfamilien- und Mehrfamilienhdusern mit zugehériger Infrastruktur (Tief-
garage, privaten und gemeinsamen Aussenanlagen, etc.) Die Hauptbauten formieren sich um 2 Innenhéfe. Die Bereiche
K bilden Freiflachen und Durchblicke vom Glattuferweg zum alten Dorfteil. Die vorwiegende ,Langs-Ausrichtung” der
Hauptbauten orientiert sich an der Baustruktur des alten Dorfes und am Verlauf der Glatt. Die reduzierte Bauhéhe léngs
der Glatt ergibt eine differenzierte Hohenstaffelung zum Dorfkern.

Erschliessung

Eine neue Erschliessungsstrasse am dorfnahen Grundstiicksrand - zum Teil als Wohnstrasse gestaltet - erlaubt Zufahrt
und Zugang sowohl zum eigenen Grundstiick, als auch zu den angrenzenden Fremdparzellen (auf privatrechtlicher
Basis). Die periphere Anordnung der Ein-/Ausfahrten zur Tiefgarage, die Besucher-Parkplatze direkt an der Erschlies-
sungsstrasse dezimieren die Emmissionen im Bereich der Wohnbauten.

Umgebung

Der Umschwung tiber Tiefgaragen wird begriint, oberirdische Parkplétze in Rasengittersteinen gefertigt. Im Breich G,

langs der Glatt, kénnen Gérten angelegt werden.

Vorschriften

Zonenspezifisch

Nutzweise

Nebengeb&ude

Vollgeschosse

DG anrechenbar
UG anrechenbar

Bereich A

Reihen EFH

Besondere
u. unterird.
Gebaude

2
1
1

Geb.Abstand areal-

intern min.

Geb. Héhe max.
Firsthéhe (PBG)

Bis OK First
absolut m.t.M

Geb. Lange max.

Grenzabstand
gross min.
Grenzabstand
klein min.

Dachneigung

max.
b) Generell

7.00 m
5.50 m
5.50 m

371.50 m
20.00 m

7.50 m

4,00 m

40°

Gest. PI. Perimeter:
Festlegung der Bereiche:
Ueberbauungsziffer:
Mehrlangenzuschlag:

Dachform:

Dachaufbauten:

Dachflachenfenster:

Kehr- bzw. Kreuzfirst:

Dacheinschnitte:

Empfindlichkeitsstufe:

Erschliessung:

Weitere Rechtsgrundlagen:

3. Giiltigkeit

Bereich B Bereich S Bereich K Bereich H Bereich G

Umgebungs-
schutzgebiet
MFH Erschl. Str. Freiflachen Innenhofe Priv. Garten
z.T. Wohnstr. Freiflachen
Besucher PP

Werkleitungen

Besondere Besondere Besondere Unterirdische Von Bereichsgrenze A/G
u. unterird. u. unterirdische  u. unterird. Geb&ude Gewaésserabstandslinie
Gebéaude Gebéude Gebzude tiberschreitbar mit ge-
bis 2.5 m Tiefe deckten Gartensitz-
von Bereich B platzen bis 3 m Tiefe und
15 m2 Grundflache pro
Wohneinheit im Erdge-
schoss.
2
2.
1
7.00 m
7.50 m
6.00 m
374.00 m
30.00 m
7.50 m
4.00m
42°

Situationsplan; Flache des Planungsgebiets: ca. 21’900 m2
Masse (Situationsplan), Koordinaten dussere Eckpunkte von Bereichen A/B (Tabelle).
max. 0.25, bezogen auf Gestaltungsplanperimeter
Kommt nicht zur Anwendung; angebaute besondere Geb&ude, zahlen nicht zur Ge-

b&udeldnge.

Hauptgebidude gleichseitige Sattelddcher mit ortsliblicher Bedachung, in Bereich A
Firstrichtung festgelegt.
Im ersten Dachgeschoss sind Dachaufbauten im Sinne von § 292 PBG und dem An-
hang zur Allgemeinen Bauverordnung zuléssig. Innerhalb der gleichen Dachflache

eines Geb&udes sind nur gleichartige Dachaufbauten zulassig.

Fenster mit max. 0.5 m2 Glasflachen einheitlicher Grésse innerhalb der gleichen
Dachflache eines Gebé&udes sind zuléssig.
Zulassig ist der giebelférmige obere Abschluss besonderer, abgewinkelt zum Haupt-
first verlaufender Geb&udeformen, welche auch am darunterliegenden Gebdaudeteil,

vorab der Fassade, deutlich erkennbar sind. Innerhalb der gleichen Dachansicht sind
in Kombination mit dem Kehr- bzw. Kreuzfirst keine Dachaufbauten, ausgenommen

Dachflachenfenster und Kamine, zuldssig.

Nicht zulassig.

ES I

Allifallige Verlegung von Werkleitungen (Wasser, Elektrisch, Kanalisation) gehen zu
Lasten des Grundeigentiimers.
- kant. Planung- und Baugesetz (Marz 1992)
- Bauordnung und Zonenordnung Gemeinde Glattfelden (Abschnitt 11).

Dieser Gestaltungsplan bedarf der Zustimmung der Gemeindeversammlung und Genehmigung durch den Regierungs-
rat. Er tritt mit Bekanntmachung der kantonalen Genehmigung in Kraft.

rev. 5. Mai 1995
rev. 31. Januar 1996



	Genehmigungsverfügung (RRB 1648 vom 5.06.1996)
	Plan und Vorschriften

